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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 187-2022 

Vorstossart: Interpellation 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2022.RRGR.305 

  

Eingereicht am: 06.09.2022 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Schneider (Biel/Bienne, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Entwicklung der Sozialhilfekosten aufgrund der Zuwanderung von «Wirtschaftsmigran-

ten» in den Kanton Bern 

Seit Jahren gelangen immer mehr Menschen über die Asylschiene in die Schweiz, wo sie oft-

mals über mehrere Jahre hinweg von der Sozialhilfe leben. Dabei kommt der Bund, der für das 

Asylwesen zuständig ist und über die Aufnahmen entscheidet, lediglich während fünf bzw. sie-

ben Jahren für diese Personen finanziell auf. Danach muss die entsprechende Wohngemeinde 

bzw. der Kanton der Asylsuchenden die Kosten übernehmen. Die finanzielle Belastung nimmt 

somit für die Gemeinden und den Kanton Bern stetig zu. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Wie viele Personen bezogen jeweils in den Jahren 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 

im Kanton Bern Sozialhilfeleistungen und wie hoch waren die entsprechenden Beiträge in 

den entsprechenden Jahren nach den folgenden Kategorien (bitte tabellarisch aufführen):  

a) Schweizer Staatsangehörige 

b) Ausländer mit Niederlassungsbewilligung C (bitte nach Herkunftsland einzeln aufschlüsseln) 

c) Ausländer mit Aufenthaltsbewilligung B (bitte nach Herkunftsland einzeln aufschlüsseln) 

d) Ausweis F (bitte nach Herkunftsland einzeln aufschlüsseln) 

e) Ausweis N (bitte nach Herkunftsland einzeln aufschlüsseln) 

2. Wie lange ist die jeweilige durchschnittliche Bezugsdauer von Sozialhilfeleistungen nach 

jeweiliger Kategorie (a bis e)? 

3. Besteht eine Differenz zwischen der durchschnittlichen Bezugsdauer in den Städten Bern, 

Biel, Thun und Köniz sowie den anderen Gemeinden im Kanton Bern, und in welcher Kate-

gorie (a bis e) ist diese besonders ausgeprägt? 
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Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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